
Gebührentarif Schulanlagen

Jahres-

belegung 2)

1 Jahr
1/2 Tag

(bis 6 Std.)

1 Tag

(über 6 Std.)

Sommer-

Semester

Winter-

Semester

1/2 Tag

(bis 6 Std.)

1 Tag 

(über 6 Std.)

DT 1 200 25 40 200 300 60 80

DT 2 200 25 40 200 300 60 80

DT 3 200 25 40 200 300 60 80

DT 1 und 2 (und allenfalls 3) 45 70 80 100

Halle Ebnet 200 25 40 200 300 60 80

Spielwiese inkl. 60 80 inkl inkl 80 100

Reinigung der Hallen und Garderoben inkl. exkl. exkl inkl. inkl. exkl. exkl.

Grundgebühr für Halle Ebnet 600

Grundgebühr für Bühne/Office/Küche 300

Halle Ebnet (Saal) ohne Bestuhlung 80 80

Halle Ebnet (Saal) mit Bestuhlung 130 130

Bühne 40 40

Office Ebnet oder DTH 25 25

Küche Ebnet 45 45

Foyer (Eingang zur Halle Ebnet) 40 40

Bar (im Untergeschoss) 40 40

Hauptproben (Bühne/Saal) 50 50

Garderoben/Duschen in Einzelmiete 80 80

Handarbeitszimmer 30 30

Werkraum 30 30

200

Zivilschutzraum grün (Kraftraum VBC) 4) 150

Bühne für Spezialproben 10 10

Reinigung exkl. exkl.

Reinigung

Material für Anlass mit Saal 40.00      

Material alle anderen Anlässe 30.00      

Reinigungspersonal 42.00      pro h

weitere Tarife

Administration und Übergabe pro Anlass pauschal 60.00      

Bühnenmeister/Officeverantwortliche 42.00      pro h

Materialbeschädigungen/Bruchgeschirr (fehlendends oder defektes Material) effektive Kosten / nach Aufwand

Rückzug der Reservation weniger als 30 Tage vor dem Anlass 25% des Tarifs

Nichterscheinen zu vereinbartem Termin / No-show 25.00      

1) Einwohnerinnen und Einwohner, bzw. ortsansässige Vereine von Andwil und Arnegg

3) Bei Spielen mit Beteiligung eines Vereins, der eine Jahresgebühr entrichtet, ist die Hälfte der Benützungsgebühr zu bezahlen.
4) Ansatz pro Jahr, Nutzung zeitlich unbeschränkt

Truppenunterkunft (Probelokal Musikgesellschaft) 4)

Ortsansässige 1) Auswärtige

Gestützt auf Art. 19 der Gemeindeordnung vom 11. April 2021 

und Art. 22 des Benützungsreglements erlässt der Schulrat den 

Gebührentarif, gültig ab 01.01.2025. Einzelanlass 2) 3) Jahresbelegung Einzelanlass

I Turnhallen und Spielwiese für Sportanlässe (CHF)

Dauerbelegung, gemäss jeweils geltendem Hallenbelegungsplan

II Übrige Schulanlagen und Räume im Schulhaus Ebnet für Festanlässe und sonstige Raumvermietungen (CHF)

Ortsansässige 1) 2) Auswärtige

III zusätzliche Kosten und Gebühren (CHF)

2) Für Kinder und Jugendmannschaften ist die Belegung kostenlos. Diese Bestimmung gilt nicht, falls an diesen Anlässen 

    auch Erwachsene teilnehmen.
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IV Ergänzende Bestimmungen

1.

2. Keine Gebühren werden verlangt von:

·  öffentlich-rechtlichen Körperschaften

3.

4. Tarife für Jugendliche gelten für Jugendliche bis 18 Jahren.

5.

6
Dieser Gebührentarif tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. Er ersetzt den Gebührentarif vom 23. Januar 2021.

In den Gebühren gemäss Ziff. I und II sind die Betriebskosten für die Infrastrukturanlagen wie Beleuchtung, Kalt- und Warmwasser, 

Entsorgung Abwasser, Heizung, Lüftung und Lautsprecheranlage inbegriffen, ebenso die Benützung der entsprechenden 

Garderoben, Duschen, WC-Anlagen und Turngeräte.

·  (kommunalen) politischen Gremien für nicht kommerzielle Veranstaltungen wie z.B. Podiumsgespräche oder 

   Wahlveranstaltungen

Einheimischen Vereinen, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, der im öffentlichen Interesse steht, kann die Gebühr reduziert 

oder erlassen werden.

Wirtschaftsumsatz

Bei Anlässen mit Wirtschaftsumsatz beträgt die Abgabe 4 % des Bruttoumsatzes. Massgebend ist dabei die Detailberechnung des 

Veranstalters, welche der Schulgemeinde Andwil-Arnegg gemäss Bewilligungs-Verfügung, spätestens 14 Tage nach der 

Veranstaltung zuzustellen ist.

Als Wirtschaftsumsatz gelten die Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Speisen. Es wird nur derjenige Wirtschaftsumsatz 

angerechnet, welcher innerhalb des Schulareals (inkl. Spielwiese) erzeugt wird.

Wirtschaftsumsätze unter CHF 200.00 werden nicht in Rechnung gestellt.
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